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Nr. 245.
Freitag . 18. Oktober 1» L2.

"Auf Grund der Beschlüsse der Stadtverordneten vom•m cv̂,Jum ' 1Q12 Nr 29 und 6. September 1912 Nr . 411 wird
L S ' adt Wiesbaden nach-
stcbende Gebrauchs- und Gebührenordnung erlaßen.' 0 A . Gebrauchs-Ordnung.

I . Allgemeine Bestimmungen.

Die Feuerbestattung einer Leiche darf nur erfolgen,
allen gesetzlichen Vorschriften genügt rst und wenn

mindestens 24 Stunden vor der Verbrennung die Geneh-mrndestens . inrüfiöenten ÄU Wiesbaden hierzuS&“ali &’ÄSSil*
Belege erforderlich:

UL SÄSfflS « - r- ẑK
Diese amtsärztliche Bescheinigung, zu welcher

derjenige beamtete Arzt (Kreisarzt ) zuständig ist, in
dessen Amtsbezirk sich die Leiche ^ reit der Anforde-1-1,tta der Bescheinigung befindet, ist aufgrund oer
Leichenschau auszustellen, bei welcher die besonderen
gesetzlichen Vorschriften (siehe Ausführungsbe , lmmuu-
aen vom 29. September 1911 zum Seuerbestat ungsge-
setz vom 14. September 1911) zu beachten sind und mutz
die Erklärung enthalten, datz ein Verdacht, der Tod sei
durch eine strafbare Handlung herbeigeführt worden,

W  War ^ Verstorbene in der dem Tode unmittelbar
voraMegangenen Krankheit ärztlich behandelt worden.
so ist der behandelnde Arzt zu der Leichenschau zuzu¬
ziehen und sein Gutachten über die Todesursache in
die Bescheinigung aufzunehmen. -

War der zuständige beamtete Arzt zugleich der be¬
handelnde Arzt, so ist die Bescheinigung von emem an-
deren beamteten Arzt auszustellen.

Vor der Erteilung der Bescheinigung ist die
Leichenöffnung vorzunehmen, wenn einer der beteilig¬
ten Äerzte sie zur Feststellung der Todesursache für er-

8. de? Nachweis!' datz der Verstorbene die Feuerbestattung
seiner Leiche angeordnet hat.

Dieser Nachweis kann erbracht werden:
a) durch eine letztwillige Verfügung des Verstorbenen

in der gesetzlich vorgeschriebenen Form,
dl durch eine mündliche Erklärung des Verstorbenen,

die von einer zur Führung eines öffentlichen Sie»

wirksam. » , »» . der
Verstorbene sie nach vollendetem 16. Lebensfahre
qetrosfen hat, sie kann nicht durch einen Vertreter
getroffen werden. Stand jedoch der Verstorbene
unter elterlicher Gewalt und hatte er nicht das 16.
Lebensjahr vollendet, so tritt der Antrag dê Jn-babers der elterlichen Gewalt (88 1626/1704B. G-
R i an die Stelle der Anordnung.

4 Die Bescheinigung der Ortspolizeibehörde des Sterbe-. * Tekteit 2SobttO£te& SBctfiotbctteit/ bei
$ •«
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Binnenschiffahrt von der Polizeibehörde der nächsten
Auleaestelle daß keine Bedenken gegen die Feuerbe¬
stattung bestehen. datz insbesondere ein Verdacht, der
Tod sä durch eine strafbare Handlung herbeigefuhrt

II. Bc ? ch"äff ?:  heN^ er Sär ^ e undEtnbettung
z 2.

Die Leichen sind in dem Sarge einzuäschern, in dem sie
-ur Verbrennungsstätte gelangen. Die Sarge müssen aus

sichern nicht mehr als 20 Millimeter starkem

aSs iÄ «ass
Die Särge dürfen folgende Matze nicht überschreiten.

Länge . . . 2,2o wreier,
Breite . . 0,75 Meter
Höhe . . . 0,68 Meter.

Kulässta ist es, während der Trauerfeier der: Sarg in
einem Ue b e r sa r g (Prunksargl , der von der Verwaltung
gegen eine Gebühr (siehe Gebührenordnung 8 2) gestellt
wird, zu bergen. ^ g

Die Leichen in den Särgen dürfen nur auf Säge - oder
Hob^ ldiine odfr Holzwolle gebettet »»d mit
Leinen- oder Baumwollstosfen bekleidet sein. Etwa in den
Sarahineinzulegende Kissen dürfen weder düster nochoder Watte enthalten und sind mit den gleichen
Stoffen zu begehen, mit denen die Leiche bekleidet werden

frai*®te Kontrolle hinsichtlich der Beschaffenheit und des
^iubaltes der Särge erfolgt nicht nt der Ernascheruugsan
lage" sondern mutz dort bewirkt werden, wo die Elnsargung
" '^ Sü^ ist entweder durch den zuständigen beamteten Arzt
vder durch einen amtlich bestellten Lerchenbeschauer vorzu¬
nehmen welcher eine amtliche Bescheinigung darüber ans-
zustellen hat. datz die Einsargung den Vorschriften der Ge-
strauckisorduna entsprechend erfolgt rst.

Diese Bescheinigung, zu der das in der Anlage ange.
«ebene Formular zu verwenden ist, mutz der Ortspolizei,
behörde des Verbrcnnungsortes zur Kenntnisnahme und
Abstempelung vorgelegt und der Verwaltung der Feuerbe¬
stattungsanlage eingereicht werden.

III . Einäscherung der Leichen.
8 6.

Fn jeder Einäscherungskammer darf jeweilig nur eine
Leiche eingeäschert werden; ferner ist an dem Sarge vor
dessen Einbringen in den Verbrennungsofen ein durch die
Ofenhitze nicht zerstörbares Schild aus genügend starkem
feuerfestem Ton anzubringen , auf welchem dte Nummer
des Einäschcrungsregisters (siehe 8 7), unter der die Ein¬
äscherung erfolgt, deutlich eingeschlagen sein mutz.M 8 6.

gRnßrettö des Feuerbestattungsvorganges dürfen sich
auster den mit der Ausführung und Ueberwachung beauf-
traat -n Personen nur die erwachsenen nächsten Angehü-

miffinfte« Andere Personen bedürfen hierzu nutzer

£ HSSSSSÄ » • *&
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schcines.̂ Einäschernngsregisterführung.

Ucbcr die einzelnen Feuerbestattungen , di«- Ueverla,-
non Beisetzuugsstättcn und die Beisetzung oer

Aschenüberreste sind von der Verwaltung Register zu UU-
icn ! welche folgende Punkte enthalten musien.

1. Laufende Nummer ; ^
2. Bor - und Zuname des Berstorbeuei.
3. Stand des Verstorbenen;
4. Geburtstag;
8. Geburtsort-
6. Todestag;
7. Todesort;
8. Letzter Wohnort;
9. Todesursache;

10. Tag der Verbrennung;
11. Stummer des Sarges;
12. Verbleib des Aschenbehälters. _ . - „

V. Behandlung und Beisetzung der Alchen-
r e st e.

a) Die Aschenreste sind nach den Nummern , die gemäß der
Vorschriften des Gesetzes (stehe8 7 dieser Gebrauchsoid-
nung ) den in den Verbrennungsofen zu bringenden
Särge auf einem Tonschild anzuheften sind, streng g-
trennt zu halten, nachdem sie unter Anwendung von
nur für diesen Zweck bestimmten und zu verwendenden

SS a»8 dem CK» °»,K -» t
b) Unmittelbar nach der Abkühlung sind d' e Aschenreste

mit dem Tonschild in einem hinreichend sroßen , wider-
standssühigen, luft- und wasierdichten Metallbehalter zu

<-) sTledel des Behälters , der auch mit einem Schrau¬
bengewinde versehen sein kann, mutz in den unteren
Teil dicht schlictzend eingreifen. Die Trennfuge ist nach
Schließung des Deckels zu verlöten . Der Deckel ist mit
einem vor der Benutzung sicher aufzutvteNdcn hartbaren
Kupferschild zu versehen, aus welchem in deutlicher ver
tiefter Schrift — durch Einschlagen — nachstehende An¬
gaben anzubringen sind: _ .

Die mit dem Einäscherungsregister und dem
Tonschild in der Asche übereinstimmende Elnasche-

run ^ numMö 'g ujtciOTe, j0lt)ie  S ^ nd des Verstor-
storbenen; ^

Ort , Tag und Jahr seiner Geburt;
Ort , Tag und Jahr seines Todes und Tag der

Einäscherung. 8 9. . .
Aschenreste von verbrannten Leichen dürfen nur in erner

Urnenhaüe , einem Urnengrab oder in einer anderen , aoer
behördlich genehmigten Bestattungsanlage berge,etzt werden.
Die Beisetzung hat in einer dem Bestattungsbegriff ent¬
sprechenden Weise zu erfolgen. Die Aushändigung der
Aschenreste an die Angehörigen kann daher auch nur oum
Zwecke der ordnungsmäßigen Beisetzung an einem behörd¬
lich genehmigten Bestattungsorte gestattete werden Hin¬
über ist ein glaubhafter Nachweis zu crbrnrgen . Gegebenen¬
falls hat die Versendung durch die Verwaltung der Feuer¬
bestattungsanlage an die Verwaltung der betreffenden Be¬
stattungsanlage direkt zu erfolgen.

§ 10.
Die Aushändigung der Aschenrestc an die Bestattungs¬

pflichtigen geschieht im allgemeinen am Tage nach der Ein¬
äscherung. Können Aschenreste nicht sofort beigesetzt werden,
so werden dieselben von der Friedhofsverwaltung bis zwei
Wochen nach der Einäscherung kostenlos auf’6etüdjrt ; für
jede fernere Woche sind jedoch besondere Gebühren zu ent¬
richten (siehe Gebührenordnung 8 3).

In einem Urnen grab  ist nur die Beisetzung von
A sche n r e ste n gestattet. ,

Für ein einzelnes Urnengrab — außerhalb der Urnen¬
halle - wird folgendes Mindestmatz (Normalgrotze) fest-

ÖC*eljt' 1,20 Meter lang und 0,75 Meter breit (= 0,90 Qua¬
dratmeter). ,

Die Größe der Urnenkaufgrab st eklen  kann
jedoch ein Vielfaches dieser Normalgrötze betragen.

(Z B. ein doppeltes Kaufgrab 1,80X1-20 m (1,80 qm) ,
V „ dreifaches „ 1,80X1,60 „ 2,70 „ ;

vierfaches „ 2,40X1,60 „ (3,60 „ ) .
8 12.

Aschenreste können sowohl in besonderen Urnengrab¬
stellen (Reihengräbern , Harngrabern , Platzen rn oer
Urnenhalle) als auch in gewöhnlichen Rethengrabern und
Kaufgrabstellen — unbeschadet der Erdbestattung in beiden
letzteren - beigesetzt werden.

8 18. . ,
jedem Urnengrab von normaler Größe — autzeryatv

öer Urnenhalle — können 3 Aschenreste— jedoch nur einer
oberirdisch— bcigesetzt werden. . ^

Die Anzahl der Beisetzungen erhöht sich zedoch rm Ver¬
hältnis zur Größe des Urnengrabes . (So können rn einem

^doppelter ' Größe 6 Aschenreste s2 hiervon oberirdisch);
dreifacher „ 9 „ s3 „ » 1,
vierfacher „ 12 ,, 14 „ „ \<

beigesetzt werden.) § 14.
cvn jedem gewöhnlichen Neihengrab dürfen außer einer

Leiche (Erdbestattung) noch drei Aschenreste— jedo» nur
einer oberirdisch— Platz finden.

Wird auf die Erdbestattung verzichtet, so können
g Aschenreste— 3 hiervrn oberirdisch— beigesetzt werden.

8 16.
In jeder gewöhnlichen Kaufgrabstelle dürfen außer einer

Leiche(Grdbestattung) noch4 A-chenrette- - 2 hiervon ober,
lrstikch— PGtz filltx-n.

«Ä ? fh . Äet « «a .,«

1908). 1?
Di » in den 88 13 und 14 der Friedhofs -Ordnung vom

20. Mai 1908 enthaltenen Bestimmungen werden durch die
vorstehenden Bestimmungen (88 12- 16 dieser wevraums,
Ordnung ) außer Kraft

ffiDmeit nicht in vorstehendem besondere Bedingungen

dere auch diejenigen der Friedhofs -Ordnung vom zu. wca,
1908, in Geltung . Der Magistrat . ,

D. Gcbühren-Ordnnng.
I Allgemeine Bestimmungen.

8 1. j
cv«T die Benutzung der Feuerbestattungsanlage sind -

autzkr dem in den 88 2- 9 des Tarifs vom 7 März 191°
ftstgesetzten Begräbniskosten - die nachstehend festgesetzten

Ber Verstorbne keinen Wohnsitz in Wiesbaden
batte und auch der Bestattungspflichtige einen solchen nicht
hat, erhöhen sich die Gebührensätze für die Feuerbestattung
um' 50 Prozent.

II. Feuerbestattung.
. Die Gebühr für die Einäscherung beträgt 00 Mark ein¬

schließlich Lieferung des dem Sarge anzuheftenden Saindes
j? » N « -» Ä » ,.»d i -- !ll- dl-  A »I»°t-m- d-- « «<
bestimmten Metallbehälters mit Kupferschild.

Auf Wunsch werden auch feinere Aschengefatze auf Koten
des Bestellers geliefert. (Preisverzeichnis für derartige Ge-

u äsä ä

fn 8 ®“ « »“ * “ « ' t- i - B - tt - d » ° « » » S lii - »>-Urnenplätze.

^ür die Aufbewahrung eines Aschenbehälters bis zur
Beisetzung ist für jede Woche nach Ablauf der 14tagigen Aust
(siehe8 12̂ der Gebrauchs-Ordnung ) eine Gebühr von 6 Mark
zu entrichten. ^ 4

Für die Beisetzung von Aschenresten in eine Urnenhalli
oder eine Grabstelle ist eine Gebühr von 5 Mark für jeden
Aschenrest zu entrichten (siehe 8 10 des Tarifs vom 7. 3. 1»

1. Preise der Urnenplätze auf dem Nordfriedh ôfi^

Lfd.
Nr. Art der Plätze

Preis für Pachtzeit auf
30 Jahre 60 Jahre Hallen¬

dauer

Innen - (Hallen) Platze
a. Kammerplätze
b. P,eilerplätze

Außenplätze:
a. an der Nrnenhallen

wand, Wandplätze
b. an der Urnenmauer

Wanüplätze
Nischenplätze

Hamplätze

100
150

120

150
225

160

200
300

200

200
250

2. Preise der Urnenkaufgrabstellen auf dem SW

" DK PE ,ü- du urnenkausg -abstellen werben t» B-

safÄÄÄ - g

ein Urnenkaufgrab normaler Große an Wesen von
bestens 4 Meter Breite 800: 4 = 75 Mark , fut ; em .
Urnenkaufgrab in derselben Lage 300: 2 -- ^ M" ^ ^,IV. Unterhaltung der Urnengrav,re

Die Stadt übernimmt auf Antrag die UntLrhaltung ^
Urirengrabstellen gegen eine einmalige Kap alzahlung '
auch 8 11 des Tarifs vom 7. 3. 1910). Die Höhe oc ^
maligen Kapitalzahlung wird ;edoch auf dw Halste
bie gewöhnlichen Grabstellen geforderten Summe 0
gesetzt, soweit Urnengrabstellen von normaler oder
Gröbe in Frage kommen. Für ilrnengrabstellen
und vierfacher Größe sind die für die gewöhnlichen
stellen gültigen Preise zu zahlen.

Der auf Grund des Stadtverordneten -Beschlusses
18 Kebrnar 1910 aufgestellte Tarif für das Be, ^
wesen behält auch für die Feuerbestattung Gültigkeit, ß
in vorstehendem nichts anderes bestimmt wird . -

Vorstehende Aenderungen treten mit Eröffnung -
-l -d »- -» '1

Amtsblatt der Stadt Wiesbaden bekannt gegeben.
i es baden,  den 1°. April 1912̂ |

v. Jbell . Körner-
Genehmigt.
Wiesbaden,  den 18. Juli 1912.

Der Regier,»ngspran»
I . V.r >

gez. von G i z v ^ n
Wird veröffentlicht.
Wiesbaden , den5. Oktober 1912. ^ Magistr^
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